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Wohnbauflächen

Einrichtungen und Anlagen zur Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen des
öffentlichen und privaten Bereichs, Flächen für den Gemeinbedarf, Flächen für Sport-
und Spielanlagen

Flächen für den Gemeinbedarf; Zweckbestimmung:

Überörtliche Hauptverkehrsstraßen

Sozialen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen (Kindertagesstätte)KITA

Verkehrsflächen

Planzeichen
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Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen

Gashochdruckleitung (max. PN 16)G

Darstellung alt

Legende:

Darstellung neu
Verfahrensvermerke

Der Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB wurde durch die
Gemeinevertretung gefasst am ___.___.______

Der Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB wurde  ortsüblich
bekanntgemacht am ___.___.______

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB wurde ortsüblich be-
kanntgemacht am ___.___.______

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte in der Zeit vom ___.___.______

bis einschließlich ___.___.______

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB wurde ortsüblich be-
kanntgemacht am ___.___.______

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB erfolgte in der Zeit vom ___.___.______

bis einschließlich ___.___.______

Der Feststellungsbeschluss gem. § 6 Abs. 6 BauGB  erfolgte durch die
Gemeindevertretung am ___.___.______

Die Bekanntmachungen erfolgten im _________________________________.

Ausfertigungsvermerk:
Es wird bestätigt, dass der Inhalt der Flächennutzungsplanänderung mit den hierzu ergangenen Beschlüssen 
der Gemeindevertretung übereinstimmt und dass die für  die Rechtswirksamkeit maßgebenden 
Verfahrensvorschriften eingehalten worden sind.

Buseck, den ___.___._____

____________
Bürgermeister

Genehmigungsvermerk:

Rechtskraftvermerk:
Die Genehmigung der Flächennutzungsplanänderung wurde gem. § 6 Abs. 5 BauGB ortsüblich
am___.___.______ bekannt gemacht. Damit wird die Flächennutzungsplanänderung wirksam.

Buseck, den ___.___.______

___________
Bürgermeister
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